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§ 15 GuKG Kompetenzen bei
medizinischer Diagnostik und

Therapie
 GuKG - Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

1. (1)Die Kompetenzen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bei medizinischer Diagnostik

und Therapie umfassen die eigenverantwortliche Durchführung von bzw. Mitwirkung bei medizinisch-

diagnostischen und medizinisch-therapeutischen Maßnahmen und Tätigkeiten zur Behandlung, Betreuung und

Beratung in allen Versorgungsformen und Versorgungsstufen nach ärztlicher Anordnung. Für die Durchführung

standardisierter diagnostischer Maßnahmen als Vorbereitung des medizinischen Behandlungspfads oder als

Überwachungsmaßnahme einer medizinischen Behandlung kann eine generelle ärztliche Anordnung erfolgen.

2. (2)Der Umfang der Kompetenzen gemäß Abs. 1 ergibt sich aus den in der Ausbildung der Gesundheits- und

Krankenpflege, in Weiterbildungen und gegebenenfalls im Rahmen von Höherqualifizierungen erworbenen

Kenntnissen und Fertigkeiten im Bereich der medizinischen Diagnostik und Therapie.

3. (3)Nicht delegierbar gemäß Abs. 1 ist die eigenverantwortliche Durchführung von medizinischen Maßnahmen,

1. 1.die nicht vom Berufsbild der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. gegebenenfalls vorliegender

Höherqualifizierungen in der Gesundheits- und Krankenpflege erfasst sind oder

2. 2.für deren fachgerechte Durchführung das Vorliegen einer ärztlichen Qualifikation bzw. berufsspezifischen

Qualifikation in einem anderen Gesundheitsberuf Voraussetzung ist.

4. (4)Im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen sind Angehörige des gehobenen Dienstes

für Gesundheits- und Krankenpflege berechtigt,

1. 1.Patienten und Klienten an jene Berufsangehörigen weiterzuempfehlen, die aufgrund ihrer beruflichen

Kompetenzen für eine fachgerechte Behandlung, Betreuung und Beratung qualifiziert sind, bzw. über den

weiteren Behandlungspfad zu informieren, sowie

2. 2.nach Maßgabe der ärztlichen Anordnung einzelne Tätigkeiten der medizinischen Diagnostik und Therapie

an Angehörige eines Pflegeassistenzberufs, der Desinfektionsassistenz, der Ordinationsassistenz und der

Operationsassistenz und an in Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf stehende Personen weiter zu

übertragen und gegebenenfalls die Aufsicht über deren Durchführung wahrzunehmen, sofern und soweit

diese vom Tätigkeitsbereich des entsprechenden Gesundheitsberufs umfasst sind.

5. (5)Weiters sind Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege nach Maßgabe der

ärztlichen Anordnung berechtigt, einzelne Tätigkeiten der medizinischen Diagnostik und Therapie

1. 1.an Personen gemäß § 3b und § 3c weiter zu übertragen, wobei § 3b Abs. 3 bis 6 und § 3c Abs. 2 bis 5

anzuwenden sind, sowie

2. 2.an Personen gemäß § 50a ÄrzteG 1998 weiter zu übertragen und die erforderliche Anleitung und

Unterweisung zu erteilen, wobei § 50a Abs. 1 zweiter und dritter Satz ÄrzteG 1998 anzuwenden ist.
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